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Frühzeitige Beteiligung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "NORMA-Markt an der 
Bundesstraße 5 / Ecke Klessener Straße" – Ihr Schreiben vom 18.11.2024 

Fachgutachterliche Stellungnahme zum Schutzgut Bodendenkmäler 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologische Landesmuseum, Ab-
teilung Bodendenkmalpflege, nimmt in seiner Eigenschaft als Denkmalfachbehörde für Boden-
denkmale (im Folgenden: Denkmalfachbehörde für Bodendenkmale) und als Träger öffentlicher 
Belange (§ 17Abs. 4 BbgDSchG) zum Schutzgut Bodendenkmale unter Hinweis auf § 1 im 
"Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg" (Brandenburgi-
sches Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG) zu o.g. Planung wie folgt Stellung: 

 

1. Einwendungen und Rechtsgrundlage 
 

Im Geltungsbereich des o.g. Vorhabens befindet ein Bodendenkmal in Bearbeitung im Sinne 
von § 2 Abs 1 und Abs. 2, Satz 4 BbgDSchG. Bei dem Bodendenkmal mit der Nr. 51098 handelt 
es sich um: Siedlung slawisches Mittelalter. Eine Kartierung des Bodendenkmals ist in der An-
lage beigefügt. Da in Folge der geplanten Maßnahmen mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit Veränderungen und Teilzerstörungen an dem Bodendenkmal herbeigeführt wer-
den, Bodendenkmale jedoch grundsätzlich zu schützen und zu erhalten sind (§§ 1 und 7 Abs. 
1 und 2 BbgDSchG), stehen dem Vorhaben Belange des Denkmalschutzes entgegen. 

 

2. Möglichkeiten der Überwindung 
 

Veränderungen und Teilzerstörungen an Bodendenkmalen bedürfen gem. §§ 9, 19/ § 20 
Abs.1 einer denkmalrechtlichen Erlaubnis/Baugenehmigung. Der Antrag auf Erteilung 
einer solchen Erlaubnis ist durch den Vorhabenträger gem. § 19 Abs. 1 BbgDSchG 
schriftlich mit den zur Beurteilung der Maßnahme erforderlichen Unterlagen bei der un-
teren Denkmalschutzbehörde des Landkreises zu stellen. Im Falle eines Baugenehmi-
gungsverfahrens ist der Antrag an die untere Bauaufsichtsbehörde zu richten. 

Die Denkmalfachbehörde für Bodendenkmale wird das Benehmen zur Veränderung bzw. 
Teilzerstörung des Bodendenkmales herstellen, insofern sichergestellt ist, dass: 
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Brandenburgisches Landesamt  

für Denkmalpflege und  

Archäologisches Landesmuseum  

Abteilung Bodendenkmalpflege /  

Archäologisches Landesmuseum 

OT Wünsdorf, Wünsdorfer Platz 4–5  

D-15806 Zossen  

Dezernat Bodendenkmalpflege 

Gebietsbodendenkmalpflege 

Havelland, Uckermark 

Bearbeiter: Andreas Kotula 

Telefon: 03 37 02 / 211 14 06 

Durchwahl: 03 37 02 / 211 12 90 

Telefax: 03 37 02 / 211 12 02 

andreas.kotula@bldam.brandenburg.de 

Internet: https://bldam-brandenburg.de 
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Seite 2 A. der Vorhabenträger im Hinblick auf § 7 Abs. 1 und 2 BbgDSchG die denkmal-

zerstörenden Erdarbeiten/Baumaßnahmen auf ein unbedingt erforderliches 

Maß reduziert; 

B. der Vorhabenträger in den Bereichen, wo denkmalzerstörende Erdarbeiten 

bzw. Baumaßnahmen unumgänglich sind, die Durchführung von baubeglei-

tenden bzw. bauvorbereitenden archäologischen Dokumentationen (Ausgra-

bungen) zu seinen Lasten gem. § 7 Abs. 3 und 4 BbgDSchG gewährleistet. 

Einzelheiten hierzu werden im Rahmen des denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahrens ge-
regelt. 

 

Bitte beachten: Da bei dem Vorhaben auch Belange der Baudenkmalpflege berührt sein kön-
nen, erhalten Sie aus unserem Hause ggf. eine weitere Stellungnahme. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 
Andreas Kotula 

Gebietsbodendenkmalpflege Havelland, Uckermark 


